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Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von + / - 
einer Einheit (TEUR, EUR, % usw.) auftreten. Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit 
wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern das generische Masku-
linum verwendet. Die gewählte Schreibweise bezieht sich jedoch immer zugleich auf weibliche, 
männliche und diverse Personen. 
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A. PRÜFUNGSAUFTRAG 

Die Kaufmännische Direktorin der 

 

Stadtklinik Frankenthal, 

Frankenthal, 

(nachfolgend: „Stadtklinik“ oder „Krankenhaus“) 

 

hat uns aufgrund des Beschlusses des Stadtrats mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 
31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung und des Lage-
berichts beauftragt. 

Der Prüfungsauftrag erstreckt sich gem. § 89 Abs. 3 der Gemeindeordnung außerdem auf die 
Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse. 

Im Auftrag des Krankenhauses haben wir für die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse über 
das nach IDW PS 720 „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 
HGrG“ geforderte Maß (siehe Anlage 6) hinaus die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und 
Ertragslage gesondert dargestellt (siehe Anlage 7). 

Darüber hinaus wurde der Prüfungsauftrag erweitert um die  

 Prüfung der Aufstellung der Erlöse nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 KHEntgG für Vor-
jahre unter Berücksichtigung der periodenfremd erfassten Erlösänderungen, 

 Bestätigung über die zweckentsprechende Verwendung des Ausbildungsbudgets nach § 17a 
KHG für das laufende Wirtschaftsjahr. 

 

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwend-
baren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben. 

Unsere Berichterstattung erfolgt nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Erstellung von 
Prüfungsberichten des Instituts der Wirtschaftsprüfer e.V., Düsseldorf (IDW PS 450 n. F.). 

Dieser Prüfungsbericht richtet sich an die Stadtklinik Frankenthal. 

Dem Auftrag liegen die als Anlage beigefügten „Allgemeine Auftragsbedingungen für 
Wirtschaftsprüferinnen, Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 
2024" zugrunde, deren Geltung auch im Verhältnis zu Dritten vereinbart ist. Die Höhe unserer 
Haftung bestimmt sich nach § 323 Abs. 2 HGB. 
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B. LAGE DES UNTERNEHMENS 

I. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens 

Bei der Lagebeurteilung der gesetzlichen Vertreter sind aus unserer Sicht folgende Kernaussagen 
hervorzuheben: 

 Die Stadtklinik Frankenthal erwirtschaftet für das Wirtschaftsjahr 2023 einen Jahresfehlbetrag 
in Höhe von TEUR -10.407 (Vorjahr: TEUR -4.345). 

 Im Wirtschaftsjahr wurden Investitionen in das Sachanlagevermögen in Höhe von 
TEUR 14.305 getätigt, diese betreffen insbesondere den Klinikanbau. 

 Das Eigenkapital der Stadtklinik ist aufgebraucht. Die dem wirtschaftlichen Eigenkapital zu-
zurechnenden Sonderposten für Investitionen führen zu einer Quote des erweiterten Eigen-
kapitals von 10,2 % (Vorjahr: 8,8 %). 

 Die Stadtklinik konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Der Kassenkredit 
bei der Stadt Frankenthal hat sich von TEUR 30.595 auf TEUR 40.866 erhöht. Der Höchst-
betrag der Kassenkredite war in 2023 auf EUR 25,0 Mio. festgesetzt. 

 

Voraussichtliche Entwicklung 

Die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung im Lagebericht basiert auf Annahmen, bei 
denen Beurteilungsspielräume vorhanden sind. Wir halten diese Darstellung für plausibel. In 
diesem Zusammenhang ist insbesondere auf folgende Aspekte hinzuweisen: 

 Chancen sieht die Stadtklinik insbesondere in den noch abzuschließenden Budgetverein-
barungen, die zu einem nennenswerten Liquiditätszugang führen können. Weiterhin soll das 
Betriebsergebnis durch Prozessverbesserungen in der Leistungserbringung und im Patienten-
management verbessert werden. Hierdurch soll insbesondere die nicht ausreichende Finan-
zierung der Notfallversorgung aufgefangen werden, die durch die Verlagerung der Leistungs-
erbringung aus dem haus- und fachärztlichen Bereich in den stationären Bereich hervorgerufen 
wird. 

 Risiken sieht die Stadtklinik vor allem im Fachkräftemangel sowie den nicht refinanzierbaren 
Tarifabschlüssen und Personalvorgaben. Weiterhin bestehen Risiken durch mögliche weitere 
Infektionswellen, die hohe Inflation und die Auswirkungen des Ukrainekrieges. 

 Für das Jahr 2024 wurde im Wirtschaftsplan vom November 2023 noch mit einem Betriebs-
ergebnis von EUR -5,8 Mio. geplant. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses ist 
davon auszugehen, dass das geplante Jahresergebnis 2024 nicht erreicht wird. 

 

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch die gesetzlichen Vertreter 

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen entspricht der 
Lagebericht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage 
des Krankenhauses und stellt die zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und 
Risiken zutreffend dar. 
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II. Entwicklungsbeeinträchtigende Tatsachen 

In Erfüllung unserer Berichtspflicht i. S. d. § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB über Tatsachen, die den 
Bestand des geprüften Unternehmens gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträch-
tigen können, weisen wir besonders auf die von dem Direktorium im Jahresabschluss und im 
Lagebericht dargestellten Sachverhalte hin: 

 Das Krankenhaus ist zum 31. Dezember 2023 mit TEUR 20.002 bilanziell überschuldet. Die 
Einbeziehung der eigenkapitalähnlichen Sonderposten für Investitionszuschüsse in das 
erweiterte Eigenkapital führt insgesamt zu einer positiven Eigenkapitalquote von 10,2 %. 

 Die Stadtklinik konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen. Die Aufrecht-
erhaltung der Zahlungsfähigkeit konnte in 2023 nur mittels Kassenkrediten bei der Stadt 
Frankenthal gewährleistet werden. Der Kassenkredit erhöhte sich im Berichtsjahr von 
TEUR 30.595 auf TEUR 40.866. Im Wirtschaftsplan war der Höchstbetrag der Kassenkredite 
für 2025 auf TEUR 25.000 festgesetzt. Mit den bevorstehenden Abschlüssen der Budget-
vereinbarungen erwartet das Direktorium einen Zahlungszufluss von rd. EUR 8 Mio., die in den 
vergangenen Jahren vorzufinanzieren waren. 

 

Die Erläuterungen des Direktoriums sind zutreffend. Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die 
weitere Entwicklung der Stadtklinik auf mittlere Sicht von der finanziellen Unterstützung der Stadt 
Frankenthal abhängig ist.  

Die finanzielle Unterstützung durch die Stadt Frankenthal sichert derzeit den Betrieb des Kranken-
hauses. Sollte der Betrieb des Krankenhauses nicht mehr fortgeführt werden, hätte dies auch Ein-
fluss auf die bilanzielle Behandlung der Sonderposten für Investitionszuschüsse, diese müssten 
bei einer Aufgabe des Krankenhausbetriebes an die Fördermittelgeber zurückgezahlt werden und 
wären dann als Verbindlichkeiten auszuweisen. 
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C. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS UND SCHLUSSBEMERKUNG 

Den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk haben wir wie folgt erteilt: 

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers 

An die Stadtklinik Frankenthal, Frankenthal: 

Prüfungsurteile 

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtklinik Frankenthal, Frankenthal, - bestehend aus der 
Bilanz zum 31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 
1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Stadtklinik Frankenthal, Frankenthal, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
2023 geprüft. 

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 

 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften 
des Landeskrankenhausgesetzes Rheinland-Pfalz i.V.m. den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie der Krankenhaus-
Buchführungsverordnung (KHBV) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage des Krankenhauses zum 31. Dezember 2023 sowie seiner 
Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023 und 

 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Krankenhauses. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

Grundlage für die Prüfungsurteile 

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen 
Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weiter-
gehend beschrieben. Wir sind von dem Krankenhaus unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen 
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auf-
fassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 

 



Stadtklinik Frankenthal 
Frankenthal 
 
 
 

Seite 7

        

 

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Stadtrates und des Krankenhaus-

ausschusses für den Jahresabschluss und den Lagebericht 

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den 
Vorschriften des Landeskrankenhausgesetzes Rheinland-Pfalz i.V.m. den deutschen, für Kapital-
gesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften sowie der Krankenhaus-
Buchführungsverordnung (KHBV) in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein 
den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage 
des Krankenhauses vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen 
Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buch-
führung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermög-
lichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. 
Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern ist. 

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die 
Fähigkeit des Krankenhauses zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwort-
lich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmens-
tätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegen-
stehen. 

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der 
insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses vermittelt sowie in allen wesent-
lichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. 
Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 
(Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Über-
einstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und 
um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Stadtrat und der Krankenhausausschuss sind verantwortlich für die Überwachung des Rech-
nungslegungsprozesses des Krankenhauses zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts 

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als 
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder 
Irrtümern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Kranken-
hauses vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vor-
schriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, 
sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss 
und zum Lagebericht beinhaltet. 
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Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) 
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung 
eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen 
Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftiger-
weise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen.  

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grund-
haltung. Darüber hinaus 

 identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahres-
abschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, planen und 
führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu 
dienen. Das Risiko, dass aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Dar-
stellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende 
wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können; 

 erlangen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit der internen 
Kontrollen des Krankenhauses bzw. dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben; 

 beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rech-
nungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dar-
gestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben; 

 ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern 
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit 
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an 
der Fähigkeit des Krankenhauses zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind 
wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss 
und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, 
unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der 
Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 
Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass das Krankenhaus 
seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann; 

 beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses ein-
schließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäfts-
vorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen 
Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen-
des Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Krankenhauses vermittelt; 
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 beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzes-
entsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Krankenhauses; 

 führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungs-
nachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den 
gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die 
sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigen-
ständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen-
den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang 
und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich 
etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 

 

Koblenz, 12. März 2025 

 

WIKOM AG 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
 
 
 
gez. Dr. Breitenbach 
Wirtschaftsprüfer 

gez. Dreßler 
Wirtschaftsprüfer“

 

D. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG  

Gegenstand der Prüfung 

Im Rahmen des uns erteilten Auftrags haben wir gemäß der §§ 316 ff. HGB die Buchführung und 
den Jahresabschluss sowie den Lagebericht auf die Einhaltung der einschlägigen gesetzlichen 
Vorschriften sowie der ergänzenden Bestimmungen der Betriebssatzung geprüft. 

Die Prüfung der Einhaltung anderer Vorschriften gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Ab-
schlussprüfung, als sich aus ihnen üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss und 
den Lagebericht ergeben. 

Insbesondere war Gegenstand unseres Auftrags weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrecht-
licher Tatbestände, wie z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch die Auf-
deckung und Aufklärung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten 
sowie von bedeutsamen Schwächen des nicht rechnungslegungsbezogenen internen Kontroll-
systems. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass die-
jenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender 
Sicherheit aufgedeckt werden. 
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Der Prüfungsauftrag wurde durch den Aufsichtsrat wie folgt erweitert: 

 Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG), 
 Prüfung der Aufstellung der Erlöse nach § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und Nr. 2 KHEntgG für Vor-

jahre unter Berücksichtigung der periodenfremd erfassten Erlösänderungen, 
 Bestätigung über die zweckentsprechende Verwendung des Ausbildungsbudgets nach § 17a 

KHG für das laufende Wirtschaftsjahr. 

 

Über die vorgenannten Prüfungen wird in Abschnitt F. gesondert berichtet.  

Wir weisen darauf hin, dass die gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung, die dazu einge-
richteten Kontrollen und die uns gegenüber gemachten Angaben die Verantwortung tragen. 

Unsere Prüfung erstreckt sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf, ob der Fortbestand des 
geprüften Unternehmens zugesichert werden kann. 

Wir haben die Prüfung mit Unterbrechungen in der Zeit vom 20. August 2024 bis 12. März 2025 
durchgeführt. 

Alle von uns erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise sind uns von dem Direktorium 
und den zur Auskunft benannten Mitarbeitern erteilt worden. Der kaufmännische Direktor hat uns 
die Vollständigkeit von Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht schriftlich bestätigt. 

 

Art und Umfang der Prüfung 

Unsere Prüfung haben wir entsprechend den Vorschriften der §§ 317 ff. HGB unter Beachtung der 
vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung vorgenommen und uns dabei von nachfolgend beschriebenen Zielsetzungen 
leiten lassen: 

Das Ziel unserer Abschlussprüfung besteht darin, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, 
dass der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von 
dolosen Handlungen (d. h. Manipulation der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) 
oder Irrtümern ist. Hinreichende Sicherheit stellt ein hohes Maß an Sicherheit dar, ist aber keine 
Garantie, dass eine wesentliche falsche Darstellung stets aufgedeckt wird. Falsche Darstellungen 
können aus dolosen Handlungen und Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, 
wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten 
beeinflussen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei 
Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken und 
Fälschungen bzw. das Außerkraftsetzen von internen Kontrollen beinhalten können. 

Auf Grundlage der Prüfungsnachweise ziehen wir zudem Schlussfolgerungen, ob eine wesentliche 
Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen und Gegebenheiten besteht, die bedeutsame 
Zweifel an der Fähigkeit des Krankenhauses zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen 
können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir 
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verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im 
Lagebericht aufmerksam zu machen, oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unsere 
Prüfungsurteile zu modifizieren. 

Während der gesamten Abschlussprüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren 
eine kritische Grundhaltung. Im Rahmen unserer Prüfung beurteilen wir die Angemessenheit der 
von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbar-
keit der dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben. Unsere 
Prüfung umfasst weiterhin die Würdigung der Gesamtdarstellung, des Aufbaus und des Inhalts des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben, sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde 
liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Be-
achtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 

Unsere Prüfung des Lageberichts ist in die Prüfung des Jahresabschlusses integriert. Wir be-
urteilen den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung 
und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Krankenhauses. Auf Grundlage unseres Ver-
ständnisses der von den gesetzlichen Vertretern als notwendig erachteten Vorkehrungen und 
Maßnahmen haben wir angemessene Prüfungshandlungen geplant, jedoch nicht mit dem Ziel, ein 
Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Vorkehrungen und Maßnahmen abzugeben. 

Wir haben Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunfts-
orientierten Angaben im Lagebericht durchgeführt. Dabei haben wir insbesondere die zugrunde 
gelegten bedeutsamen Annahmen nachvollzogen und deren Vertretbarkeit sowie die sachgerechte 
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben beurteilt. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den 
zukunftsorientierten Angaben und den zugrunde liegenden Annahmen haben wir damit nicht ab-
gegeben, da ein erhebliches unvermeidbares Risiko besteht, dass künftige Ereignisse wesentlich 
von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. Unser Prüfungsurteil betrifft den Lagebericht als 
Ganzes und stellt kein eigenständiges Prüfungsurteil zu einzelnen Angaben im Lagebericht dar. 

Unter Beachtung dieser Grundsätze haben wir folgendes Prüfungsvorgehen entwickelt: 

Der Prüfungsplanung lagen unser Verständnis des Geschäftsumfelds sowie des für die Prüfung 
des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystems und der für die Prüfung des Lage-
berichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen zugrunde. Auf Grundlage unserer Ein-
schätzung der Prozessabläufe und implementierten Kontrollen sowie der daraus abgeleiteten 
Risiken wesentlicher falscher Angaben im Jahresabschluss haben wir Prüfungshandlungen durch-
geführt und ausreichende und angemessene Prüfungsnachweise eingeholt. 

Auf Basis unserer Risikoeinschätzung und unserer Kenntnis der Geschäftsprozesse haben wir 
zunächst kontrollbasierte Prüfungshandlungen vorgenommen. in Abhängigkeit von unserer 
Beurteilung der Angemessenheit ausgewählter rechnungslegungsbezogener Kontrollmaßnahmen 
haben wir analytische Prüfungshandlungen, toolgestützte Datenanalysen sowie in durch bewusste 
Auswahl gezogenen Stichproben Einzelfallprüfungen zur Beurteilung von Einzelsachverhalten 
durchgeführt. Unsere Beurteilung der Wirksamkeit ausgewählter rechnungslegungsbezogener 
Kontrollmaßnahmen stellt kein Gesamturteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des 
Krankenhauses als Ganzes dar. 
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Unsere Prüfungsstrategie hat zu folgenden Prüfungsschwerpunkten geführt: 

 Existenz / Periodenabgrenzung der Umsatzerlöse, insbesondere Vollständigkeit und 
Bewertung von Ausgleichsansprüchen und -verbindlichkeiten nach dem KHEntgG, 

 Existenz und Bewertung des Anlagevermögens, der Sonderposten aus Investitionszuschüssen 
sowie der Forderungen und Verbindlichkeiten aus Fördermitteln,  

 Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen, 
 Darstellung der wirtschaftlichen Verhältnisse im Lagebericht. 

 

Aufgrund der geringen Bedeutung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe für den Jahresabschluss 
haben wir nicht an der Inventuraufnahme teilgenommen. Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 
wurden uns durch ordnungsgemäß erstellte und unterschriebene Inventurbelege nachgewiesen. 

Bei der Prüfung der Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen haben wir das versicherungs-
mathematische Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen verwertet. Wir haben uns von 
der fachlichen Kompetenz und der beruflichen Qualifikation des Sachverständigen, von dessen 
Unparteilichkeit, Unbefangenheit und Eigenverantwortlichkeit überzeugt. 

Durch die Einholung von Saldenbestätigungen überzeugten wir uns von der zutreffenden Bilan-
zierung von Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Auf die Einholung von Salden-
bestätigungen im Bereich der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde verzichtet, da 
erfahrungsgemäß hier kein aussagekräftiger Rücklauf zu erwarten ist. Durch angemessene alter-
native Prüfungshandlungen haben wir uns von der Existenz und Bewertung der Forderungen 
überzeugt. 

Von Kreditinstituten wurden Bankbestätigungen eingeholt. 

Rechtsanwaltsbestätigungen über Rechtsstreitigkeiten sowie Bestätigungen des Steuerberaters zu 
eventuellen steuerlichen Risiken wurden eingeholt. 

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Nachweise bei der Prüfung des Jahresab-
schlusses zum 31. Dezember 2023 und der Beurteilung des Lageberichts ausreichend und 
angemessen sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. 

 

E. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG 

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung  

Grundlagen und Ordnungsmäßigkeit der Buchführung 

Unsere Prüfung ergab in allen wesentlichen Belangen die formale und materielle Ordnungsmäßig-
keit der Buchführung. Die neben der Buchführung aus weiteren Unterlagen entnommenen Informa-
tionen sind ordnungsgemäß in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht abgebildet worden. 

Bei unserer Prüfung haben wir festgestellt, dass die von der Stadtklinik getroffenen organi-
satorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die Sicherheit der verarbeiteten rech-
nungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. 
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Das von der Stadtklinik eingerichtete rechnungslegungsbezogene interne Kontrollsystem (IKS) 
sieht dem Geschäftszweck und -umfang entsprechende, angemessene Regelungen zur Organi-
sation und Kontrolle der Arbeitsabläufe vor. Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im 
Berichtszeitraum keine nennenswerten organisatorischen Veränderungen erfahren. 

 

Jahresabschluss 

Der Vorjahresabschluss wurde von dem Krankenhausausschuss am 12. Februar 2025 festgestellt. 

Der Jahresabschluss der Stadtklinik Frankenthal, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlust-
rechnung sowie Anhang zum 31. Dezember 2023, ist unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften für mittelgroße Kapital-
gesellschaften sowie den Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV) auf-
gestellt worden.  

Die Gliederung der Bilanz (Anlage 1) erfolgte nach dem Schema des § 266 Abs. 2 und 3 HGB 
sowie unter Beachtung des § 4 Abs. 1 KHBV nach der Anlage 1 der KHBV. Die Gewinn- und 
Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenrahmen gemäß § 275 Abs. 2 HGB sowie unter 
Beachtung des § 4 Abs. 1 KHBV nach der Anlage 2 der KHBV aufgestellt. 

Die uns vorgelegte Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung ist ordnungsgemäß aus der Buch-
führung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Eröffnungsbilanzwerte wurden ord-
nungsgemäß aus dem Vorjahresabschluss übernommen. 

Die gesetzlichen Vorschriften zu Ansatz, Bewertung und Ausweis sind in allen wesentlichen 
Belangen beachtet worden. 

In dem von der Stadtklinik aufgestellten Anhang sind die auf die Bilanz und die Gewinn- und 
Verlustrechnung angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden ausreichend erläutert. 
Alle gesetzlich geforderten Einzelangaben sowie die wahlweise in den Anhang übernommenen 
Angaben zu Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sind in allen wesentlichen Belangen voll-
ständig und zutreffend dargestellt. 

 

Lagebericht 

Der Lagebericht steht in allen wesentlichen Belangen in Einklang mit dem Jahresabschluss und 
den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen und entspricht den gesetzlichen Vorschriften. Der 
Lagebericht vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Krankenhauses und stellt 
die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung zutreffend dar. Die Angaben 
nach § 289 Abs. 2 HGB sowie weiterer gesetzlicher Vorschriften sind vollständig und zutreffend 
beachtet worden. 

 

  



Stadtklinik Frankenthal 
Frankenthal 
 
 
 

Seite 14

        

 

II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses 

Unsere Prüfung hat ergeben, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungs-
mäßiger Buchführung und sonstiger maßgeblicher Rechnungslegungsgrundsätze ein den tatsäch-
lichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kranken-
hauses vermittelt. 

 

Wesentliche Bewertungsgrundlagen 

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend im Anhang (Anlage 3) 
dargestellt und werden im Wesentlichen unverändert zum Vorjahr angewendet. Folgende 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie die Nutzung von Ermessensspielräumen haben 
Einfluss auf die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage: 

 Die Bewertung der unfertigen Leistungen, sogenannte Überlieger, erfolgte auf der Basis der 
auf das Jahr 2023 entfallenden Anteile je Fall, hierbei handelt es sich um Patienten, deren 
Behandlung im Berichtsjahr begonnen hat und erst im Folgejahr abgeschlossen wird. 

 Die Rückstellung für Verwaltungskostenbeiträge gegenüber dem Krankenhausträger (Stadt 
Frankenthal) wurde auf der Basis von Erfahrungswerten für die Jahre 2012 bis 2023 geschätzt. 
Nach Auskunft der Stadtklinik und der Stadtverwaltung werden die Verwaltungskostenbeiträge 
für die offenen Jahre noch eingezogen. 

 Die Rückstellungen für Jubiläumsverpflichtungen werden nach anerkannten versicherungs-
mathematischen Grundsätzen unter Zugrundelegung biometrischer Wahrscheinlichkeiten 
(Heubeck-Richttafeln 2018 G) nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren (PUC-Methode) 
ermittelt. Zukünftig erwartete Entgeltsteigerungen werden bei der Ermittlung der Ver-
pflichtungen berücksichtigt. Derzeit wird von einer jährlichen Steigerung von 2,0 % aus-
gegangen. Bei der Festlegung des laufzeitkongruenten Rechnungszinssatzes wird in Anwen-
dung des Wahlrechts nach § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB bei der Abzinsung pauschal eine durch-
schnittliche Restlaufzeit von 15 Jahren unterstellt. Der Rechnungszinssatz basiert ent-
sprechend § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB auf dem von der Deutsche Bundesbank ermittelten 
durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre in Höhe von 1,74 %. 

 Die Rückstellung für Sozialversicherung wurde unter der Annahme eines Arbeitgeber- und 
Arbeitnehmeranteils von insgesamt 40 % unter Berücksichtigung des Höchstbetrages für die 
risikobehafteten Zahlungen der Jahre 2016 bis 2019 geschätzt. 

 Die Berechnung der MDK-Rückstellung erfolgt pauschal auf Basis der noch offenen Fälle und 
einer ermittelten Prüfquote. 
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F. FESTSTELLUNGEN AUS ERWEITERUNGEN DES PRÜFUNGSAUFTRAGS 

I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse und der Ord-
nungsmäßigkeit der Geschäftsführung 

Bei unserer Prüfung haben wir auftragsgemäß die Vorschriften des § 53 Abs. 1 Nr. 1 und 2 HGrG 
und die hierzu vom IDW nach Abstimmung mit dem Bundesministerium der Finanzen, dem 
Bundesrechnungshof und den Landesrechnungshöfen veröffentlichten IDW PS 720 „Bericht-
erstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG" beachtet. 

Dementsprechend haben wir auch geprüft, ob die Geschäfte ordnungsgemäß, d. h. mit der erfor-
derlichen Sorgfalt und in Übereinstimmung mit den einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften 
und den Bestimmungen der Betriebssatzung und der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung 
geführt worden sind. 

Die erforderlichen Feststellungen haben wir in diesem Bericht und in der Anlage 6 dargestellt. Über 
diese Feststellungen hinaus hat unsere Prüfung keine Besonderheiten ergeben, die nach unserer 
Auffassung für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung von Bedeutung sind. 

 

II. Sonstige Erweiterungen des Prüfungsauftrags 

Bezüglich der Erweiterungen des Prüfungsauftrags gemäß  

 Bestätigung über die zweckgebundene Verwendung des Ausbildungsbudgets nach § 17a KHG 
für das laufende Wirtschaftsjahr und 

 Prüfung der Aufstellung der Erlöse nach § 7 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 KHEntgG für Vorjahre unter 
Berücksichtigung der periodenfremd erfassten Erlösänderungen 

haben wir dem Direktorium unsere gesondert erstellten Berichte vorgelegt. 

-.-.-.-.-.- 
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Stadtklinik Frankenthal, 
Frankenthal

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2023
2022

EUR EUR EUR

1. Erlöse aus Krankenhausleistungen 48.751.006,73 45.224.329,44

2. Erlöse aus Wahlleistungen 850.342,48 767.430,05

3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des 
Krankenhauses 2.251.988,51 2.178.846,47

4. Nutzungsentgelte der Ärzte 95.072,97 45.584,81

4a. Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 des Handelsgesetz-
buchs, soweit nich in Nummern 1 bis 4 enthalten 12.691.747,44 10.621.587,87

5. Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestandes
an unfertigen Leistungen -340.814,55 663.818,81

6. Sonstige betriebliche Erträge 584.604,53 4.760.926,19

64.883.948,11 64.262.523,64

7. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 36.365.357,62 33.928.926,01

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
    Altersversorgung und für Unterstützung 7.924.238,95 7.722.118,51

    - davon für Altersversorgung: € 1.789.033,52

      (im Vorjahr: € 1.851.043,88)
44.289.596,57 41.651.044,52

8. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
    stoffe 13.963.122,92 13.293.899,76

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 9.048.739,64 8.228.814,52
23.011.862,56 21.522.714,28

Zwischenergebnis -2.417.511,02 1.088.764,84

9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von
Investitionen

- davon Fördermittel nach dem KHG
  € 675.771,77 (Vorjahr: € 11.541.910,62) 675.771,77 11.555.110,62

10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten /
Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund
sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des
Anlagevermögens 1.856.596,84 1.829.951,49

11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonder-
posten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und 
aufgrund sonstiger Zuwendungen zur
Finanzierung des Anlagevermögens 767.521,16 11.622.852,21

-652.663,57 +2.850.974,74
12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-

gegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen 2.276.732,59 2.249.325,06

13. Sonstige betriebliche Aufwendungen 6.524.143,30 4.561.950,04

Zwischenergebnis -9.453.539,46 -3.960.300,36

14. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 2.814,60 19.432,01

15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 923.424,85 352.100,66
  -10.374.149,71 -4.292.969,01

16. Steuern 32.763,72 52.473,72
- davon vom Einkommen und vom Ertrag:
  € 32.030,12 (Vorjahr: € 51.740,12)

17. Jahresfehlbetrag -10.406.913,43 -4.345.442,73

18. Gewinn-/Verlustvortrag -17.310.225,79 -12.979.077,06

19. Entnahme aus der Kapitalrücklage 14.294,00 14.294,00

20. Bilanzverlust -27.702.845,22 -17.310.225,79

Anlage 2
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Anlage 5
 

RECHTLICHE GRUNDLAGEN 

Die Betriebssatzung in der im Berichtsjahr geltenden Fassung enthält folgende bedeutende 
Regelungen: 

Bezeichnung: Stadtklinik Frankenthal 

Sitz: Frankenthal 

Betriebssatzung: Fassung vom 9.  Juli 2008 (zuletzt geändert durch Beschluss des Stadt-
rates am 13. Dezember 2023, gültig ab 1. Januar 2024). 

Gegenstand: Zweck des Krankenhauses ist die bestmögliche Versorgung der 
Kranken im stationären, teilstationären und ambulanten Bereich unter 
Beachtung wirtschaftlicher Aspekte. Das Krankenhaus kann alle seinen 
Betriebszweck fördernde und wirtschaftlich berührenden Hilfs- und 
Nebengeschäfte betreiben. 

Wirtschaftsjahr: Kalenderjahr 

Stammkapital: In der Betriebssatzung ist kein festgesetztes Kapital ausgewiesen. 

Gesellschafter: Die Stadtklinik Frankenthal wird als Einrichtung ohne eigene Rechts-
persönlichkeit (Sondervermögen im Sinne der Gemeindeordnung 
Rheinland-Pfalz) der Stadt Frankenthal nach den Bestimmungen des 
Landeskrankenhausgesetzes vom 28. November 1986 und der 
8. KRGDVO vom 22. Januar 1979 geführt. 

Organe: Stadtrat, 

Krankenhausausschuss, 

Oberbürgermeister und Krankenhausdezernent, 

Direktorium. 

Direktorium: Herr Dr. med. Matthias Münch, M.A. (Ärztlicher Direktor), 

Frau Monika Röther (Kaufmännische Direktorin), 

Herr Oliver Hannappel (Pflegedirektor). 

Krankenhausausschuss: Dem Krankenhausausschuss gehörten im Wirtschaftsjahr 2023 der 
Oberbürgermeister sowie 14 weitere Mitglieder an. Die Besetzung des 
Krankenhausausschusses ist im Anhang (Anlage 3) angegeben. 

Steuerliche Verhältnisse: Das Krankenhaus wird beim Finanzamt Ludwigshafen unter der 
Steuernummer 27/658/00044 geführt. 

 Gemäß Betriebssatzung ist das Krankenhaus selbstlos tätig und 
verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
der Abgabenordnung, indem es uneigennützig zur Förderung des 
öffentlichen Gesundheitswesens tätig wird. 

Das Krankenhaus ist gemäß Bescheinigung des Finanzamtes 
Ludwigshafen vom 5. September 2022 als gemeinnützig im Sinne der 
§§ 51 ff. AO anerkannt und insoweit von der Körperschaftsteuer (§ 5 
Abs. 1 Nr.9 KStG), der Gewerbesteuer (§ 3 Nr. 6 GewStG), der 
Umsatzsteuer (§ 4 Nr. 14 bzw. Nr. 16 UStG) und der Grundsteuer (§ 3 
Abs. 1 Nr. 3b GrStG) befreit.  
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Anlage 6 Seite 1
 

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG 

 

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie indi-
vidualisierte Offenlegung der Organbezüge 

a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die 
Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche 
Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für 
die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürf-
nissen des Unternehmens bzw. des Konzerns? 

Im Berichtsjahr galt die Betriebssatzung in der Fassung vom 9. Juli 2008. Die Überwachungsorgane 
der Stadtklinik Frankenthal sind der Krankenhausausschuss und der Stadtrat. Für die beiden Über-
wachungsorgane liegen Geschäftsordnungen vor. Am 13. Dezember 2023 wurde vom Stadtrat eine 
geänderte Betriebssatzung verabschiedet, die ab dem 1. Januar 2024 gültig ist.  

Die Krankenhausleitung (Direktorium) setzt sich zusammen aus dem Kaufmännischen Direktor, dem 
Ärztlichen Direktor und dem Leitenden Pflegedirektor. Das Direktorium hat sich eine Geschäfts-
ordnung gegeben. Die Aufgaben der Mitglieder des Direktoriums sind in der Betriebssatzung 
geregelt. 

Die getroffenen Regelungen entsprechen nach unserer Einschätzung den Bedürfnissen des 
Krankenhauses. 

 

b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden 
Niederschriften hierüber erstellt?  

Im Wirtschaftsjahr 2023 haben sechs Sitzungen des Krankenhausausschusses stattgefunden. Die 
Ergebnisse wurden in Protokollen festgehalten. Über die Sitzungen liegen Niederschriften vor, die 
von uns eingesehen wurden. 

 

c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG 
sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?  

Die Mitglieder des Direktoriums sind auskunftsgemäß in keinen Aufsichtsräten und Kontrollgremien 
i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG tätig. 

 

d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) indi-
vidualisiert im Anhang des Jahresabschlusses / Konzernabschlusses aufgeteilt nach 
Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreiz-
wirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet? 

Die Vergütung für das Direktorium wird im Anhang in einer Summe ausgewiesen. Eine indivi-
dualisierte Angabe der Vergütungen erfolgt zulässigerweise nicht.  

Die Mitglieder des Krankenhausausschusses erhalten eine Aufwandspauschale je Sitzung. Diese 
wird im Anhang nicht angegeben, da die Pauschale von der Stadt Frankenthal getragen wird. 
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Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen  

a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, 
aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten / Weisungsbefug-
nisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?  

Ein Organigramm, aus dem sich Organisationsaufbau, Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten 
sowie Weisungsbefugnisse erkennen lassen, liegt vor und wird regelmäßig aktualisiert. Nach 
unseren Feststellungen entspricht der Organisationsplan den Bedürfnissen des Krankenhauses. 

 

b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren 
wird? 

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich derartige Anhaltspunkte nicht ergeben. 

 

c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und doku-
mentiert?  

Die Stadtklinik Frankenthal unterliegt als Sondervermögen mit Sonderrechnung der Stadt 
Frankenthal de Verwaltungsvorschrift der Landesregierung betreffend die Bekämpfung der 
Korruption in der öffentlichen Verwaltung. 

In der Stadtklinik Frankenthal wurde kein Antikorruptionsbeauftragter bestellt. In der Stadtverwaltung 
der Stadt Frankenthal ist die Etablierung eines Korruptionsbeauftragten geplant, der diese Aufgabe 
auch für das Krankenhaus übernehmen soll. 

 

d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungs-
prozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, 
Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht 
eingehalten werden? 

Wesentliche Entscheidungsprozesse sind in der Betriebssatzung geregelt. Der Stadtrat bzw. der 
Krankenhausausschuss beschließt, soweit dies nicht dem Dezernenten, dem Direktorium oder dem 
Kaufmännischen Direktor nach Gesetz und Betriebssatzung obliegt.  

Es bestehen bspw. Richtlinien zur Abarbeitung von Rechnungen bis zur Rechnungskontrolle, 
Anweisungen zur Abarbeitung der Vorgänge im Rahmen der Patientenverwaltung und der 
Patientenabrechnung, eine Beschaffungsordnung sowie Richtlinien über die Zahlungsüberwachung 
und bezüglich des Mahnwesens. Zudem besteht eine Dienstanweisung zur Dokumentation des 
Behandlungsablaufs der Patienten für Ärzte und Pflegepersonal. Schriftliche Arbeitsanweisungen 
zur Kreditaufnahme und Kreditgewährung liegen auskunftsgemäß nicht vor. 

Weitere Anhaltspunkte dafür, dass Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Ent-
scheidungsprozesse nicht eingehalten werden, haben sich im Rahmen unserer Prüfung nicht 
ergeben. 
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e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksver-
waltung, EDV)? 

Eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen liegt jederzeit einsehbar vor. Sämtliche 
Verträge, die die Verwaltung des Krankenhauses mit Ausnahme der Personalabteilungsvorgänge 
betreffen, werden elektronisch an zentraler Stelle archiviert.  

Die Dokumentation ist unseres Erachtens ordnungsgemäß. 

 

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Con-
trolling 

a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschrei-
bung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den 
Bedürfnissen des Unternehmens? 

Das Direktorium erstellt jährlich einen Wirtschaftsplan, der aus den Einzelteilen Erfolgsplan, Ver-
mögensplan (Investitionsplan) Stellenplan und Finanzplan (5-Jahres-Liquiditätsübersicht) besteht. 

Das Planungswesen entspricht nach unseren Feststellungen den Bedürfnissen des Krankenhauses.  

 

b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?  

Planabweichungen werden vom Medizin-Controlling überwacht und im Einzelfall untersucht und 
regelmäßig im Rahmen von Monatsgesprächen mit den Abteilungsleitern und Chefärzten thema-
tisiert. Zusätzlich werden vom Medizin-Controlling im Rahmen von Quartalsgesprächen erweiterte 
Analysen mit den einzelnen Fachabteilungen vorgenommen. 

 

c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den 
besonderen Anforderungen des Unternehmens?  

Nach unseren Feststellungen entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung 
grundsätzlich den Anforderungen und Bedürfnissen des Krankenhauses.  

Aus Vorjahren sind noch die Empfehlungen zur Verbesserung und Dokumentation des Berechti-
gungskonzepts umzusetzen. Ein wesentlicher Aspekt ist dabei die Kontrolle der Änderungen von 
Stammdaten der Patienten. Die notwendigen Kontrollen sollen im Rahmen der Aktualisierung des 
Krankenhausinformationssystems eingeführt werden. 

 

d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditäts-
kontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet? 

Die laufende Liquiditätskontrolle und Kreditüberwachung werden von der Leiterin des Rechnungs-
wesens wahrgenommen. 
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e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich 
Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden 
sind? 

Ein zentrales Cash-Management ist nicht eingerichtet. 

 

f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist 
durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeit-
nah und effektiv eingezogen werden? 

Wir haben keine Erkenntnisse, dass eine zeitnahe Fakturierung nach der Entlassung des Patienten, 
dem Abschluss der Dokumentation und der Freigabe zur Abrechnung nicht erfolgt.  

Grundsätzlich werden die Rechnungen innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen von den Kosten-
trägern beglichen. Bei Prüfungen der Krankenkassen bzw. dem MDK erfolgen ggf. Rücküber-
weisungen an oder Einbehalte durch die Kostenträger. 

Offene Forderungen an Selbstzahler werden regelmäßig gemahnt und bei Bedarf bis zur Voll-
streckung betrieben. Offene Forderungen an die Kostenträger werden ebenfalls gemahnt und erfor-
derlichenfalls bis zu einer gerichtlichen oder schiedsgerichtlichen Klärung verfolgt. 

Das Mahnwesen gewährleistet grundsätzlich, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv 
eingezogen werden. 

 

g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens / Konzerns und um-
fasst es alle wesentlichen Unternehmens- / Konzernbereiche?  

Das Controlling ist mit nur einer Stelle bei durchschnittlich 775 Beschäftigten sehr knapp besetzt und 
kann deshalb nur ein eingeschränktes Leistungsspektrum bieten. 

Im Bereich der Kostenträgerrechnung wurde bereits in den Vorjahren auf das Verbesserungs-
potenzial bei der Kostenschlüsselung auf die Leistungen hingewiesen. 

 

h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und / oder Über-
wachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche 
Beteiligung besteht?  

Es existieren keine derartigen Tochterunternehmen bzw. Beteiligungen. 
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Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem 

a) Hat die Geschäfts- / Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und 
Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt 
werden können?  

Ein explizites Risikofrüherkennungssystem i.S.v. § 91 Abs. 2 AktG war im Berichtsjahr nicht ein-
gerichtet. In 2022 wurde mit der Implementierung eines Risikofrüherkennungssystems begonnen. 

Das inzwischen im Krankenhaus implementierte Risikofrüherkennungssystem beinhaltet definierte 
Risiken und Frühwarnsignale, die nach unserer Einschätzung geeignet sind, bestandsgefährdende 
Risiken rechtzeitig zu erkennen.  

Im Rahmen der Berichterstattung an das Überwachungsorgan wird auf einzelne Risiken hin-
gewiesen. 

 

b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben 
sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?  

Die getroffenen Maßnahmen sind geeignet, ihren Zweck zu erfüllen.  

Anhaltspunkte dafür, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt wurden, haben sich im Rahmen 
unserer Prüfung nicht ergeben. 

 

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?  

Eine ausreichende Dokumentation der Risiken und der einzuleitenden Maßnahmen ist erfolgt.  

 

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem 
aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abge-
stimmt und angepasst?  

Nach unseren Feststellungen werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich 
abgestimmt und angepasst.  

 

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate  

Die Darstellung und Beantwortung dieses Fragenkreises entfällt, da das Krankenhaus keine 
Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen oder Derivate eingesetzt hat. 
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Fragenkreis 6: Interne Revision 

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens / Konzerns entsprechende Interne 
Revision / Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funk-
tion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?  

Eine beim Krankenhaus eingerichtete Stelle für Interne Revision besteht nicht. Angesichts der Größe 
und Komplexität des Krankenhauses wäre die Einrichtung einer solchen Stelle empfehlenswert. 

Das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Frankenthal führt auskunftsgemäß in unregelmäßigen 
Abständen Kassenprüfungen beim Krankenhaus durch. 

 

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision / Konzernrevision im Unternehmen / 
Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten? 

Die Gefahr von Interessenkonflikten besteht bei der derzeitigen Ausgestaltung zur Durchführung von 
Aufgaben der Innenrevision nicht. 

 

c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision / 
Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander un-
vereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch ge-
trennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention 
berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor? 

Im Berichtsjahr wurde durch die Stadtkasse der Stadt Frankenthal keine Kassenprüfung durch-
geführt.  

 

d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abge-
stimmt? 

Eine Abstimmung der Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer ist nicht erfolgt. 

 

e) Hat die Interne Revision / Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um 
welche handelt es sich? 

In den Vorjahren wurde festgestellt, dass die Verträge mit der Stadtklinik Frankenthal Service GmbH 
auf Grund teilweise mangelhafter Leistungsverzeichnisse überarbeitet werden müssen. Zum Zeit-
punkt unserer Prüfung war die Überarbeitung der Verträge noch nicht erfolgt.  

 

f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen 
Revision / Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision / Konzern-
revision die Umsetzung ihrer Empfehlungen? 

Siehe e). 
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Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, 
Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden 
Beschlüssen des Überwachungsorgans 

a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungs-
organs zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt 
worden ist?  

Anhaltspunkte dafür, dass zu Rechtsgeschäften und Maßnahmen die erforderlichen Zustimmungen 
nicht eingeholt wurden, haben sich nicht ergeben. 

 

b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Über-
wachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?  

Eine Kreditgewährung an Mitglieder des Direktoriums oder des Überwachungsorgans hat nicht statt-
gefunden. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen 
ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen 
worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?  

Derartige Maßnahmen haben wir im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt. 

 

d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Ge-
setz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des 
Überwachungsorgans übereinstimmen?  

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass Geschäfte und 
Maßnahmen nicht mit den geltenden Vorschriften und bindenden Beschlüssen des Krankenhaus-
ausschusses übereinstimmen. 

 

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen  

a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, imma-
terielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabi-
lität / Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?  

Von den einzelnen Abteilungen werden die gewünschten Investitionen an das Direktorium gemeldet. 
Das Direktorium prüft die Investitionsvorhaben auf Nutzen, Risiken und Finanzierbarkeit und nimmt 
diese bei Zustimmung in den Investitionsplan (Wirtschaftsplan) auf. Eine Wirtschaftlichkeits-
berechnung ist nicht beizufügen. 
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b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen / Erhebungen zur Preisermitt-
lung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu 
ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?  

Es haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine derartigen Anhaltspunkte ergeben. 

 

c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend über-
wacht und Abweichungen untersucht?  

Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen werden von der Leitung 
Finanzen laufend mit dem Wirtschaftsplan abgeglichen. 

 

d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? 
Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?  

Die tatsächlich durchgeführten Investitionen werden den geplanten Investitionen gegenübergestellt.  

Nach den uns vorliegenden Unterlagen haben sich bei den Investitionen keine Überschreitungen 
ergeben. Insgesamt wurden die geplanten Investitionen deutlich unterschritten, da eine Reihe 
geplanter Investitionen nicht durchgeführt wurde. 

 

e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Aus-
schöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden? 

Es liegen uns keine Anhaltspunkte vor, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge abgeschlossen 
wurden. 

 

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen  

a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, 
VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?  

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen 
Vergaberegelungen. 

 

b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenz-
angebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?  

Grundsätzlich werden bei jeder Beschaffung Konkurrenzangebote eingeholt. 

Kapitalaufnahmen werden außerhalb der Stadt Frankenthal nicht getätigt. 
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Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan 

a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet? 

Nach den uns erteilten Auskünften und den eingesehenen Protokollen wird der Krankenhaus-
ausschuss regelmäßig über die wirtschaftliche Entwicklung, Personalangelegenheiten, Investitionen 
und soweit erforderlich über weitere Schwerpunkte informiert.  

 

b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unter-
nehmens / Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens- / Konzernbereiche? 

Als wesentliche Informationsgrundlagen stehen dem Aufsichtsrat die Wirtschaftspläne, der Jahres-
abschluss insbesondere schriftliche Berichterstattungen sowie ergänzende mündliche Aus-
führungen zur Verfügung. 

Diese Instrumente ermöglichen zusammen mit einer detaillierten Berichterstattung in den Sitzungen 
einen ausreichenden Einblick in die aktuelle wirtschaftliche Lage der Stadtklinik. 

 

c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah 
unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungs-
gemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesent-
liche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet? 

Die Berichterstattung erfolgte nach unseren Feststellungen angemessen und zeitnah. 

Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie 
erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen haben wir im Rahmen unserer 
Prüfung nicht festgestellt. 

 

d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts- / Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf 
dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?  

Im Berichtsjahr wurde dem Krankenhausausschuss ausführlich über die wirtschaftliche Situation des 
Krankenhauses und das regulatorische Umfeld, Anbau und Modernisierung der Stadtklinik, Per-
sonalangelegenheiten, Vergaben sowie die Beseitigung von in den Vorjahren festgestellten Mängeln 
berichtet.  

Darüber hinaus wurden Anfragen u.a. zu einzelnen Punkten der wirtschaftlichen Entwicklung der 
Stadtklinik, den Auswirkungen der Krankenhausreform, der Palliativversorgung, dem Stand von 
gerichtlichen Verfahren sowie weiteren Themen beantwortet. 
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e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder 
unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?  

Im Rahmen unserer Jahresabschlussprüfung ergaben sich keine Anhaltspunkte für eine nicht aus-
reichende Berichterstattung an das Überwachungsorgan. 

 

f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? 
Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan er-
örtert?  

Es besteht eine D&O-Versicherung seit dem Wirtschaftsjahr 2017. Ein Selbstbehalt wurde dabei 
nicht vereinbart. 

Aufzeichnungen über eine Erörterung mit dem Krankenhausausschuss lagen uns nicht vor. 

 

g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungs-
organs gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt 
worden?  

Derartige Konflikte wurden nicht gemeldet und sind uns im Rahmen unserer Prüfung auch nicht 
bekannt geworden. 

 

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven 

a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen? 

Nach unseren Feststellungen besteht kein nicht betriebsnotwendiges Vermögen.  

 

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig? 

Die Bestände sind nicht auffallend hoch oder niedrig. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den 
bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögens-
gegenstände wesentlich beeinflusst wird?  

In den Grundstücken dürften stille Reserven enthalten sein, deren Höhe ohne entsprechende Gut-
achten nicht eingeschätzt werden können. 

Darüber hinaus haben sich keine Anhaltspunkte für wesentliche Abweichungen zwischen den 
Verkehrswerten und den bilanziellen Werten ergeben. 
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Fragenkreis 12: Finanzierung  

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zu-
sammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitions-
verpflichtungen finanziert werden?  

Zum Bilanzstichtag weist das Krankenhaus ein negatives bilanzielles Eigenkapital in Höhe von 
20,6 % der aufbereiteten Bilanzsumme aus. Erst durch die Hinzurechnung der Sonderposten aus 
Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens ergibt sich insgesamt ein positives 
wirtschaftliches Eigenkapital in Höhe von 10,2 % der aufbereiteten Bilanzsumme. Wir verweisen 
hierzu auf unsere Darstellung der Vermögenslage in Anlage 7 zum Prüfungsbericht. 

Investitionsverpflichtungen bestehen für Baumaßnahmen und andere Investitionsmaßnahmen, 
deren Finanzierung durch Fördermittel entsprechend den hierzu ergangenen Fördermittel-
bescheiden des Landes erfolgen soll. 

Darüber hinaus gehende Investitionen sollen durch Darlehensaufnahmen und erwirtschaftete 
Abschreibungen finanziert werden. 

 

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kredit-
aufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?  

Die Frage ist nicht einschlägig, da die Stadtklinik Frankenthal keinem Konzern angehört. 

 

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz- / Fördermittel einschließlich Garantien 
der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit ver-
bundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?  

Die Stadtklinik Frankenthal hat im Berichtsjahr pauschale Fördermittel nach § 13 LKG in Höhe von 
TEUR 676 erhalten. Einzelfördermittel nach §§ 12 und 14 LKG wurden in 2023 nicht gewährt. 

Anhaltspunkte dafür, dass die mit der Gewährung der Fördermittel verbundenen Verpflichtungen 
und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden, haben sich nicht ergeben. 

 

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung  

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalaus-
stattung? 

Die Stadtklinik Frankenthal weist zum 31. Dezember 2023 ein negatives Eigenkapital in Höhe von 
TEUR 20.002 aus. Darin enthalten ist bereits eine weitere unterjährige Zuführung zum Stammkapital 
in Höhe von TEUR 500 durch die Stadt Frankenthal. Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu 
niedrigen Eigenkapitalausstattung bestehen im Berichtsjahr nicht, da die Liquiditätslücken durch die 
Stadt Frankenthal gedeckt werden. Auch in 2023 wurden von der Stadt weitere Mittel zum Liquidi-
tätsausgleich zugeführt, die Verbindlichkeiten gegenüber dem Kernhaushalt belaufen sich zum 
Bilanzstichtag auf TEUR 40.866. 
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Aufgrund der nicht auskömmlichen Finanzierung der Stadtklinik Frankenthal durch die Kostenträger 
im Rahmen der Budgetverhandlungen ist die Stadtklinik Frankenthal in den nächsten Jahren weiter-
hin auf die finanzielle Unterstützung aus dem Kernhaushalt der Stadt Frankenthal angewiesen. 

 

b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der 
wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar? 

Der Jahresfehlbetrag 2023 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Informationen über einen 
Verlustausgleich durch die Stadt Frankenthal lagen zum Prüfungszeitpunkt nicht vor. 

Die Ergebnisverwendung ist mit der wirtschaftlichen Lage der Stadtklinik Frankenthal vereinbar. 

 

Fragenkreis 14: Rentabilität / Wirtschaftlichkeit 

a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens / Konzerns nach Segmenten / 
Konzernunternehmen zusammen? 

Es bestehen keine unterschiedlichen Segmente, aus denen sich das Betriebsergebnis zusammen-
setzt. 

 

b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?  

Das Jahresergebnis 2023 ist insgesamt nicht entscheidend durch einmalige Vorgänge geprägt. Das 
negative neutrale Ergebnis resultiert insbesondere aus der Wertberichtigung von Ausgleichs-
forderungen nach BPflV/KHEntgG in Höhe von TEUR 1.237. 

 

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungs-
beziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu 
unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?  

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise dafür ergeben, dass Kredit- oder andere 
Leistungsbeziehungen mit der Stadt Frankenthal oder deren Eigenbetrieben und Eigengesell-
schaften zu eindeutig unangemessenen Konditionen vorgenommen wurden. 

Gemäß § 19 der Betriebssatzung sind Lieferungen und Leistungen, die die Stadt Frankenthal oder 
Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Stadt für das Krankenhaus erbringen, in Höhe der 
Selbstkosten bei sparsamer Betriebsführung zu vergüten. Dies gilt umgekehrt auch für Leistungen 
des Krankenhauses an die Stadt oder Eigenbetriebe und Eigengesellschaften der Stadt.  

Das Liquiditätsverrechnungskonto mit der Stadt Frankenthal wird angemessen verzinst. 

Hinsichtlich einer Vereinbarung mit der Stadt Frankenthal über die Erbringung von Verwaltungs-
dienstleistungen ist noch nicht abschließend geklärt, ob seitens der Stadt noch eine Belastung für 
die Vorjahre erfolgt. Ein geschätzter Betrag wurde vorsorglich zurückgestellt. 
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d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?  

Konzessionsabgaben sind von der Stadtklinik nicht zu leisten. 

 

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen 

a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeu-
tung waren, und was waren die Ursachen der Verluste? 

Die wirtschaftliche Situation des Berichtsjahres war dadurch geprägt, dass wie in den Vorjahren kein 
kostendeckendes Budget mit den Kostenträgern vereinbart war. Damit war das Krankenhaus 
gezwungen, aufgrund des bestehenden Versorgungsauftrages Krankenbehandlungen zu nicht 
kostendeckenden Entgelten zu erbringen.  

Einzelne verlustbringende Geschäfte haben wir nicht festgestellt. 

 

b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche 
Maßnahmen handelt es sich? 

Die Stadtklinik Frankenthal hat zwischenzeitlich ein Sanierungspaket erarbeitet, in dem neben Maß-
nahmen zur Kostensenkung - bspw. Verringerung der Materialkosten, Verringerung der Personal-
kosten und Reduzierung der Verweildauern - auch durch erweiterte Leistungsangebote und Ver-
besserung der Kontakte zu den Einweisern die wirtschaftliche Lage verbessert werden soll. 

 

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung 
der Ertragslage 

a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages? 

Neben den unter Fragenkreis 15 a) beschriebenen nicht kostendeckenden Entgelten führten auch 
die unter Fragenkreis 15 b) genannten hohen Material und Personalaufwendungen zu dem Jahres-
fehlbetrag. 

 

b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des 
Unternehmens zu verbessern?  

Mit der Neugründung und Erweiterung des MVZ sollen neue Erlösfelder erschlossen werden. 

Durch eine Standardisierung der Produktpalette sollen Synergieeffekte beim Einkauf genutzt 
werden. 

Darüber hinaus verweisen wir auf die unter Fragenkreis 15 b) genannten Maßnahmen im Rahmen 
des Sanierungspakets. 

-.-.-.-.-.- 





Stadtklinik Frankenthal 
Frankenthal 
 
 
 

Anlage 7 Seite 1

        

 

ANALYSE DER VERMÖGENS-, FINANZ- UND ERTRAGSLAGE 

Zur Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben wir die Posten der Bilanz und der 
Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten geordnet, wobei sich 
die Darstellung auf eine kurze Entwicklungsanalyse beschränkt. 

 

Vermögenslage (Bilanz) 

In der folgenden Bilanzübersicht sind die Posten zum 31. Dezember 2023 nach wirtschaftlichen und 
finanziellen Gesichtspunkten zusammengefasst und den entsprechenden Bilanzposten zum 
31. Dezember 2022 gegenübergestellt (vgl. Anlage 1). 

Zur Darstellung der Vermögensstruktur werden die Bilanzposten der Aktivseite dem langfristig 
(Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. dem mittel- und kurzfristig gebundenen Vermögen zugeordnet. 

Zur Darstellung der Kapitalstruktur werden die Bilanzposten der Passivseite dem Eigen- bzw. 
Fremdkapital zugeordnet, wobei innerhalb des Fremdkapitals eine Zuordnung nach langfristiger 
(Fälligkeit größer als ein Jahr) bzw. mittel- und kurzfristiger Verfügbarkeit erfolgt. 

Die Vermögens- und Kapitalstruktur sowie deren Veränderungen gegenüber dem Vorjahr ergeben 
sich aus den folgenden Zusammenstellungen der Bilanzzahlen für die beiden Abschlussstichtage 
31. Dezember 2023 und 2022: 
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 + / -

TEUR % TEUR % TEUR

Vermögensstruktur

Immaterielle Vermögensgegenstände 322 0,3 375 0,4 -53

Sachanlagen 35.734 36,9 23.654 24,1 +12.080

Finanzanlagen 1 0,0 1 0,0 ±0

Anlagevermögen 36.057 37,2 24.030 24,5 +12.027

Vorräte 2.553 2,6 3.169 3,2 -616
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 12.193 12,6 10.524 10,8 +1.669
Forderungen gegen verbundene Unternehmen 
und Krankenhausträger 61 0,1 3.632 3,7 -3.571
Forderungen nach dem Krankenhaus-
finanzierungsrecht 42.060 43,4 54.295 55,4 -12.235
Sonstige Vermögensgegenstände und ARAP 896 0,9 884 0,9 +12

Liquide Mittel 3.127 3,2 1.457 1,5 +1.670

Umlaufvermögen 60.890 62,8 73.961 75,5 -13.071
Summe Aktiva 96.947 100,0 97.991 100,0 -1.044

Kapitalstruktur

Festgesetztes Kapital 2.765 2,9 2.265 2,3 +500
Kapitalrücklage 4.936 5,1 4.950 5,0 -14
Verlustvortrag -17.310 17,9 -12.979 13,2 -4.331
Jahresverlust -10.393 10,7 -4.331 4,4 -6.062

Eigenkapital -20.002 20,6 -10.095 10,3 -9.907

Sonderposten aus Zuwendungen 29.856 30,8 18.735 19,1 +11.121

Wirtschaftliches Eigenkapital 9.854 10,2 8.640 8,8 1.214

Langfristige Rückstellungen 306 0,3 295 0,3 +11

Langfristige Verbindlichkeiten gegenüber    

dem Krankenhausträger 4.924 5,1 5.093 5,2 -169

Langfristige Verbindlichkeiten nach dem    

Krankenhausfinanzierungsrecht 5.923 6,1 15.864 16,2 -9.941

Langfristiges Fremdkapital 11.153 11,5 21.252 21,7 -10.099

Kurzfristige Rückstellungen 7.127 7,4 5.662 5,8 +1.465

Verbindlichkeiten aus  Lieferungen und 

Leistungen 3.328 3,4 4.512 4,6 -1.184

kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber

dem Krankenhausträger 40.572 41,8 30.144 30,8 +10.428

Verbindlichkeiten nach dem

Krankenhausfinanzierungsrecht 24.192 25,0 27.187 27,7 -2.995

Übrige Verbindlichkeiten 721 0,7 594 0,6 +127

Kurzfristiges Fremdkapital 75.940 78,3 68.099 69,5 +7.841
Summe Passiva 96.947 100,0 97.991 100,0 -1.044

31.12.2023 31.12.2022
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Den Zugängen zum Anlagevermögen in Höhe von TEUR 14.305 standen Abschreibungen in Höhe 
von TEUR 2.277 und Abgänge von TEUR 1 gegenüber. 

Die Anlagenzugängen betreffen im Wesentlichen mit TEUR 12.022 den Anbau der Psychiatrie, 
TEUR 836 die digitale Behandlungsdokumentation, TEUR 446 die medizinische Ausstattung sowie 
mit TEUR 114 die Immateriellen Vermögensgegenstände. 

Die Vorräte beinhalten mit TEUR 849 (Vorjahr: TEUR 1.190) unfertige Leistungen - sogenannte 
„Überlieger, d.h. Patienten, deren DRG-Fallpauschale zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechnet 
wurden - sowie mit TEUR 1.703 (Vorjahr: TEUR 1.979) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. 

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen die Leistungs-
abrechnungen gegenüber den Krankenkassen. Der Anstieg der Forderungen ist insbesondere auf 
die höheren Entgelte für 2023 zurückzuführen.  

Die Forderungen gegenüber dem Krankenhausträger resultierten im Vorjahr mit TEUR 3.557 aus 
den zum Vorjahresbilanzstichtag noch offenen Zahlen aus den Eigenkapitalverstärkungen gemäß 
dem Stadtratsbeschluss vom 14. Dezember 2022. Diese Forderungen wurden in 2023 aus-
geglichen. Darüber hinaus bestehen mit TEUR 61 (Vorjahr: TEUR 75) Forderungen aus dem Ver-
rechnungskonto des MVZ. 

Die Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht beinhalten mit TEUR 30.809 (Vorjahr: 
TEUR 40.754) noch nicht ausgezahlte Fördermittel zur Finanzierung von Investitionen. Von den 
offenen Fördermitteln entfallen TEUR 27.631 (Vorjahr: TEUR 36.931) auf den Anbau der 
Psychiatrie. 

Darüber hinaus sind in den Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht TEUR 11.251 
(Vorjahr: TEUR 13.541) Forderungen nach dem KHEntgG bzw. der BPflV enthalten. Dieser extrem 
hohe Forderungsbestand ist auf die noch nicht abgeschlossenen Entgeltverhandlungen für den Zeit-
raum seit 2020 sowie die offenen Budgetausgleiche seit 2017 zurückzuführen.  

Zu den Ursachen der Veränderungen der liquiden Mittel verweisen wir auf die Kapitalflussrechnung. 

Das bilanzielle Eigenkapital hat sich um TEUR 9.907 auf einen Nicht durch Eigenkapital gedeckten 
Fehlbetrag von TEUR 20.002 verschlechtert. Diese Verschlechterung ist im Wesentlichen durch den 
Jahresfehlbetrag 2023 in Höhe von TEUR 10.407, vermindert durch die Entnahmen aus der 
Kapitalrücklage von TEUR 14, verursacht. Dem gegenüber standen Zuführungen der Stadt 
Frankenthal zur Stärkung des Eigenkapitals in Höhe von TEUR 500. Verlustausgleiche für die Jahre 
2021 und 2022 waren im Berichtsjahr noch nicht beschlossen. 

Bei den Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen standen Zuführungen 
von TEUR 12.977 Auflösungen in Höhe von TEUR 1.856 gegenüber. 

Die langfristigen Rückstellungen beinhalten Archivierungs- und Jubiläumsrückstellungen. 

Die langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger beinhalten den langfristigen 
Anteil am Kassenkredit bei der Stadt Frankenthal (TEUR 4.081; Vorjahr: TEUR 4.083) sowie das 
weitergeleitete Darlehen bei der Sparkasse Rhein-Haardt (TEUR 843; Vorjahr: TEUR 1.010). 
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Die Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht beinhalten mit TEUR 26.498 
(Vorjahr: TEUR 38.708) noch nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel sowie mit 
TEUR 3.617 (Vorjahr: TEUR 4.343) Ausgleichszahlungen aus Coronahilfen und DRG-Ausgleiche 
(TEUR 200; Vorjahr: TEUR 926). 

Die kurzfristigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen aus dem Personal- und Sozialbereich 
in Höhe von TEUR 3.628 (Vorjahr: TEUR 3.308) sowie für andere ungewisse Verbindlichkeiten 
(TEUR 3.499; Vorjahr: TEUR 2.124). Die Erhöhung bei den Personalrückstellungen resultiert ins-
besondere aus höheren Überstundenansprüchen und anderen nachträglich ausgezahlten Gehalts-
bestandteilen sowie höheren Abfindungszahlungen. Bei den Rückstellungen für andere ungewisse 
Verbindlichkeiten führten insbesondere zu erwartenden Zinszahlungen aus der Sonderkasse bei der 
Stadt Frankenthal sowie höhere Nachzahlungen an die Unfallkasse für 2018 bis 2023 zu dem 
Anstieg.  

Der Rückgang der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist stichtagsbedingt. 

Der Anstieg der kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger resultiert aus 
den offenen Posten für die seitens der Stadt Frankenthal vorgelegten Lohn- und Gehaltszahlungen 
an die Mitarbeitenden der Stadtklinik. 

Die übrigen Verbindlichkeiten beinhalten im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Zahlungs-
verpflichtungen aus der Abrechnung der Ausbildungsleistungen sowie erhaltene Zahlungen auf die 
Energiepauschale 2024 in Höhe von TEUR 473. 
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Finanzlage (Kapitalflussrechnung) 

Zur Beurteilung der Finanzlage wurde von uns die nachstehende Kapitalflussrechnung auf der 
Grundlage des Finanzmittelfonds (= kurzfristig verfügbare flüssige Mittel) gemäß DRS 21 zur 
Kapitalflussrechnung mit entsprechendem Vorjahresausweis erstellt: 

2023 2022
TEUR TEUR

Jahresergebnis -10.407 -4.345
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des 
Anlagevermögens +2.277 +2.249
Zunahme (+) / Abnahme  (-) der Rückstellungen +647 -3.184
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) -1.856 -1.830
Gewinn (-) / Verlust (+) aus Anlagenabgängen +1 +1
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen 
und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind +187 -16.185
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 
Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder 
Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -1.539 +14.848
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-) +921 +333

= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit -9.769 -8.113

Auszahlungen (-) für Investitionen in Immaterielle Vermögensgegenstände -114 -151
Auszahlungen (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen -14.191 -3.776
Zinseinzahlungen (+) +3 +19

= Cashflow aus der Investitionstätigkeit -14.302 -3.908

Einzahlungen (+) aus erhaltenen Fördermitteln +11.674 +3.909
Einzahlungen (+) aus Zuwendungen des Krankenhausträgers +4.057 ±0
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Forderungen und Verbindlichkeiten   

 aus dem Verrechnungskonto +10.272  +9.382
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von Finanzkrediten -167 -166
Gezahlte Zinsen (-) -95 -85

= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit +25.741 +13.040
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds +1.670 +1.019
Finanzmittelfonds am Anfang der Periode +1.457 +438

= Finanzmittelfonds am Ende der Periode +3.127 +1.457

 

Der Finanzmittelfonds setzt sich zum Bilanzstichtag wie folgt zusammen: 

2023 2022
TEUR TEUR

Guthaben bei Kreditinstituten 3.121 1.450
Kassenbestand 6 7

  3.127 1.457
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Zusätzlich hat die Stadt Frankenthal (Pfalz) der Stadtklinik einen Kassenkredit von bis zu 
EUR 25 Mio. zur Verfügung gestellt. Dieser ist zum Bilanzstichtag mit EUR 40,9 Mio. (Vorjahr: 
EUR 30,6 Mio.) belastet. Die Überziehung des Kassenkredits ist somit im Berichtsjahr weiter 
angewachsen. 

 

Ertragslage (Gewinn- und Verlustrechnung) 

Die aus der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 2) abgeleitete Gegenüberstellung der Erfolgs-
rechnungen der beiden Wirtschaftsjahre 2023 und 2022 zeigt folgendes Bild der Ertragslage und 
ihrer Veränderungen: 

 + / -

TEUR % TEUR % TEUR

Umsatzerlöse 63.801 99,6 58.594 97,5 +5.207

Bestandsveränderungen -341 0,5 664 1,1 -1.005

Sonstige betriebliche Erträge 574 0,9 832 1,4 -258

Betriebsertrag 64.034 100,0 60.090 100,0 +3.944

Personalaufwand 44.289 69,2 41.651 69,3 +2.638

Materialaufwand 23.012 35,9 21.523 35,8 +1.489

Abschreibungen (nicht gefördert) 420 0,7 420 0,7 ±0

Übrige betriebliche Aufwendungen 4.509 7,0 4.318 7,2 +191

Betriebsaufwand 72.230 112,8 67.912 113,0 +4.318

Betriebsergebnis -8.196 12,8 -7.822 13,0 -374

Zinserträge +3 0,0 +19 0,0 -16

Zinsaufwendungen -924 1,3 -352 0,5 -572

Finanzergebnis -921 1,3 -333 0,5 -588

Fördermittelergebnis ±0 0,0 ±0 0,0 ±0

Neutrales Ergebnis -1.257 2,0 +3.862 6,4 -5.119

Ertragsteuern -33 0,1 -52 0,1 +19

Jahresfehlbetrag -10.407 16,2 -4.345 7,2 -6.062

2023 2022
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Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen: 

2023 2022 + / -

TEUR TEUR TEUR

Erlöse aus Krankenhausleistungen 48.751 45.224 +3.527

Erlöse aus Wahlleistungen 850 767 +83

Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses 2.252 2.179 +73

Nutzungsentgelte der Ärzte 95 46 +49

Sonstige Umsatzerlöse 11.853 10.622 +1.231

63.801 58.838 +4.963

 

Der Anstieg der Umsatzerlöse resultiert insbesondere aus der Entwicklung der Entgelte für das Jahr 
2023. Im Bereich der DRG-Entgelte standen einer Erlössteigerung aufgrund des höheren Landes-
basisfallwertes sowie dem deutlich erhöhten Pflegebudget erhebliche Rückgänge durch die Ver-
rechnung von Ausgleichsforderungen sowie geringere Ausbildungszuweisungen gegenüber.  

Die effektiven DRG-Bewertungsrelationen haben sich von 5.955 in 2022 auf 6.292 in 2023 erhöht. 
Der Case-Mix-Index lag in 2023 bei 0,787 (2022: 0,751). 

Ein deutlicher Anstieg der Erlöse war ebenfalls bei den Erlösen aus Leistungen der Psychiatrie 
infolge des Abflauens der COVID-19-Pandemie zu verzeichnen. Die Zahl der Berechnungstage hat 
sich von 21.193 in 2022 auf 25.674 in 2023 erhöht.  

Der Anstieg der sonstigen Umsatzerlöse betrifft in erster Linie die Zuweisungen nach § 26h 
KHEntgG (Zuschüsse zu Energiekosten). 

Die Veränderung der Erlöse aus Bestandsveränderungen resultiert aus der Entwicklung der Über-
lieger zum Bilanzstichtag. 

Die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen im Wesentlichen Zuwendungen Dritter für laufende 
Aufwendungen sowie Boni und Skonti. 

Der Anstieg der Personalaufwendungen ist insbesondere auf die Tariflohnsteigerungen und 
Inflationsausgleichszahlungen sowie eine etwas höhere Vollkräftebesetzung zurückzuführen. 

Der Anstieg beim Materialaufwand betrifft insbesondere den verstärkten Einsatz von nicht im 
Krankenhaus angestellten Ärzten sowie gestiegene Kosten für Energie, Zytostatika und Leistungen 
der Küche. 

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen standen höheren Aufwendungen für EDV und 
Personalbeschaffungsmaßnahmen insbesondere geringere Beratungsaufwendungen gegenüber. 
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Das neutrale Ergebnis setzt sich wie folgt zusammen: 

2023 2022

TEUR TEUR

Neutrale Erträge

Zahlungseingang abgeschriebener Forderungen 2 16

Erträge Auflösung Rückstellungen 9 3.843

Rückflüsse aus Schadensabwicklungen 0 2

periodenfremde Erträge 747 244

758 4.105

Neutrale Aufwendungen

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen LuL 360 124

Wertberichtigungen Forderungen nach BPflV/KHEntgG 1.237 0

Aufwand aus Anlagenabgängen 1 0

Periodenfremder Aufwand 417 119

2.015 243

Insgesamt -1.257 3.862  

Die Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen betrafen im Vorjahr im Wesentlichen nicht mehr 
benötigte Rückstellungen für drohende Rückzahlungen aus der intensivmedizinischen Komplex-
behandlung sowie für Rückzahlungen von Entgelten nach der BPflV. Die übrigen periodenfremden 
Erträge betreffen Ausgleichszahlungen sowie Bonuszahlungen für Vorjahre. 

Die Wertberichtigungen auf Forderungen nach BPflV/KHEntgG betrifft die Ausgleichsforderungen 
für die Jahre 2006 bis 2016. Der periodenfremde Aufwand des Berichtsjahres betrifft unter anderem 
Poolabgaben (TEUR 131), die Sterilgutaufbereitung (TEUR 84), eine Nachzahlung an die Kranken-
hausgesellschaft Rheinland-Pfalz (TEUR 57), Stromkosten (TEUR 31), EDV-Dienstleistungen 
(TEUR 20) und Prüfungskosten (TEUR 18). 
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Das Fördermittelergebnis ist definitionsgemäß ausgeglichen und setzt sich wie folgt zusammen: 

2023 2022

TEUR TEUR

Erträge 

Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen 676 11.555

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 1.856 1.830

Erträge aus Vermietung 41 41

Zinserträge 51 27

2.624 13.453

Aufwendungen

Aufwand aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten KHG 768 11.623

Geförderte Abschreibungen 1.856 1.829

Buchverluste aus Anlagenabgängen 0 1

2.624 13.453

Insgesamt 0 0  

-.-.-.-.-.- 
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